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RS OGH 1938/3/31 2Ob272/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1938

Norm

ABGB §141 IA

Rechtssatz

Während des Militärdienstes des Sohnes bleibt die Verp3ichtung des Vaters, die über die vom Staat dem Eingerückten

gereichten Mittel hinausgehenden Bedürfnisse des Sohnes im Rahmen des anständigen Unterhaltes zu befriedigen,

aufrecht.
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